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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1967

Norm

ABGB §1168

ABGB §1336 B

Rechtssatz

Die Vereinbarung, daß für den Heimaufenthalt von Kindern der Betrag für die vorgesehene Aufenthaltsdauer in

Rechnung gestellt wird, wenn der Aufenthalt - aus welchem Grund immer - abgebrochen wird, unterliegt dem

richterlichen Mäßigungsrecht nach § 1336 ABGB.
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